
Anlage XIV.

Haushaltsplan für die erweiterteArmenpflege
auf Grund des Gefetzes vom 11. Juli 1891,

Haushaltsplan
für die

erweiterte Armenpfiege auf Grund des Gesetzes
vom 11. Juli 1891

für das Rechnungsjahr

vom 1. Zpril 1906 bis 31. Stürz 1907.



ErweiterteArmenpflege.

422

ErweiterteArmenpflege.

423

Titel Einnahme

Beiträge aus dem Vermögen der Krcmlen oder von Dritt-
uerpflichteten ...............

II.

III.

!.

Beiträge der Kreise und Gemeindenzu den Kosten der von
dem Lcmdaimenverbllndein Anstaltspflegeunterzubringenden
hilfsbedürftigenGeisteskranken,Idioten, Epileptischen, Taub¬
stummenund Blinden ............

Zuschußaus Prouinzialmitteln >..........
Summe der Einnahme

Ausgabe.

Kostender Unterbringungder hilfsbedürftigenGeisteskranken,
Idioten, Epileptischen, Taubstummenund Blinden in An¬
staltspflege................

Summe der Ausgabefür sich
Die Einnahmebeträgt

Ausgleich.

Betrag
für das

Pechnungs-
jähr

1906.

180 000

3 070 000!

1184 000

4 434 000

4 434 000

4 434 000

4 434 000

Betrog
für das

Wchnungs'
jchl

1905.

Mithin jetzt

130 000

2 960 000

1157 000

— 4 247 000

50 000

N0 000

^7000

187000

!

24? 000 ,

24? 00»

24? 000

weniger
Bemerkungen.

^7000

Die Einnahme hat betragen im Rechnungsjahr 1904 - 204153,7« M.. hat also den
E atsan atz um den Betrag von 104 153,7« M. überstiegen.

Diese außerordentliche Mehreinnahme ,st darauf zurückzuführen,daß im
Rechnungsjahre !904 erstmalig auf Grund der neuesten Rechtsprechungdes
^berverwaltungsgerichts die laufenden Pflegekustenbeiträgezunächstzur Deckung
der allaemeinen Vcrwaltunqskostendes Landarmenverbandes, als des auf dem
Gebiete des Gesetzes vom 11. Juli 1891 vorläufig unterstützungspfllchtigenArmen-

«°"°>zes^wendung^g^nden^ben^ ^ ,^ ,^ ^ ^ ^ ^ ^
nehuua befaßten Verbänden vom 1. April 1903 ab bewilligte Einziehungsgebühr
von 10°/« ^ rund 20 0U0 M. in Abzug zu bringen, so daß ein Netrag von
180 000 M. einzustellenbleibt. ^ .. c>v>̂ > ^

Es muß hierbei jedochausdrücklichbemerktwerden, daß obige Mehreinnahme
nur unter dem Vorbehaltespäterer Schadloshaltung der beteiligten Verbände erzielt
worde.i ist. sofern in dem auf Wunsch dieser Verbände seitens des Rheinischen
Landarmenuerbandes gegen den Ortsarmenuerband Aachen in gegenseitigemEin¬
verständnissein einem Einzelfalle zur Herbeiführung e.ner nochmaligen grundsatz¬
lichen Ent cheibung über die Streitfrage angestrengten Verwaltungsstreitversahren
in letzter Instanz zuungunsten des Rheinischen Landarmenuerbandes erkannt
werden sollte.

!>Dem Haushaltsplan ist zugrundezu legen die Anzahl der Pflegetage imRechnungs-
s jähre 1904 unter Hinzurechnung eines Zuganges von MMch 200 Kranken,

n,?llber seit über 10 Jahren regelmäßig vorhanden war.
^Hiernach sind 3 41 l «IN Pflegetage mit je 1.30 M durchschnittlich(für

Nrouimial- und Privatanstalten) zu berechnen. Davon entfallen auf die Krelfe und

und auf die Provinz der Nest m.t 0.40 M„ Mithin 3411 610 X 0.40 M-
1364 0U0 M wovon Titel I mit 180 000 M. abzuziehen ist, so daß für die
Provinz noch l 184 000 M. aufzubringen bleiben.

Die Mehrausgabe ist bedingt durch deu statistisch festgestellten erheblichen Zuwachs
der Geisteskranken:c. in der Rheinprovinz sowie durch die Erhöhung der Pflege-

sätze,welche infolge der ministeriellen Anweisung vom "^^ iM' «nd der
erlassenen Normativbestimmungen fortgesetztweiterhin vom Lnndlllmenuerbande
a«ahlt weiden müssen, ferner durch die Zahlung der aus diesem Fonds zu be-
streitenden Pslegelosten für die in Freistellen verpflegten, unter das Gesetzvon,
11 Juli 1891 fallenden ortsarmen Geisteskranken(zu vergl, die Haushaltspläne
der Prouinzial-Heil- und Pfiegeanstalten).
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